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Amtlicher Teil.

Polizeiverordnung,
betreffend das Haltekinderwesen.

Aus Grund der 88 6, 12 und 13 der Verordnung vom
20. September 1867 (G.-S . S . 1529) und der 88 137
und 139 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Juli 1883 (G.-S . S . 195) wird mit Zustimmung
des Bezirksausschusses folgende Polizeiverordnung für den
Regierungsbezirk Wiesbaden erlassen:

8 1. Wer fremde, noch nicht st Jahre ulte Kinder in Kost
und Pflege halten will , bedarf dazu der Erlaubnis der
Ortspolizeibehörde . Ausgenommen von dieser Vorschrift ist
die unentgeltliche Uebernahme ehelicher Kinder in Kost
und Pflege ; solche Kinder gelten nicht als Haltekinder im
Sinne dieser Verordnung.

8 2. Tie Erlaubnis wird nur aus Widerruf für eine be¬
stimmte Anzahl von Kindern , jedoch höchstens bis zu 3
Kindern , von denen nur eins bin Säugling sein darf , und
nur einer verheirateten , verwitweten oder ledigen Frau er-l
teilt , von der und in deren mit ihr zusammen wohnenden
Familie keine Kostgänger gehalten werden, und die nach
ihren eigenen und ihrer Wohnungsgenossen persönlichen
Verhältnissen , Eigenschaften und Gesundheitszustände und
nach der Beschaffenheit ihrer Wohnung geeignet erscheint,
eine solche Pflege zu übernehmen.

Insbesondere darf die Erlaubnis nur dann erteilt wer¬
den, wenn für die Haltekinder ein ordnungsmäßiger , den
baupolizeilichen Vorschriften entsprechender Schlafraum vor¬
handen ist.

Tic Erlaubnis muß bei jedem Wohnungswechsel aufs
neue nachgesucht werden.

8 3. Tie Zurücknahme der Erlaubnis erfolgt:
1. bei Fortfall oder ungünstiger Aenderung der Verhält¬

nisse, die bei der Erteilung der Erlaubnis vorausgesetzt
waren;

2. bei ungeeigneter Behandlung oder Erziehung des
Pflegekindes;

3. wenn die Haltefrau (Pflegerin ) den Vorschriften dieser
Verordnung zuwiderhandelt.
Die Zurücknahme der Erlaubnis kann ferner erfolgen,

wenn die Haltefrau (Pflegerin ) den Anordnungen der
Polizeibehörde oder der mit der Aufsicht über das Halte-
kinderwese» betrauten Personen (Kreisärzten , Aufsichts-!
damen) nicht nachkommt.

8 4. Wer ein Haltekind in Pflege genommen hat , muß
das Kind innerhalb drei Tagen bei der zuständigen Orts¬
polizeibehörde als Haltekind anmelden , und, sobald die
Pflege aufhört , insbesondere auch bei der Abgabe in eine
Krankenpflegeanstalt binnen drei Tagen nach Beendigung
der Pflege (unbeschadet der im 8 7 angeordneten Meldung
des Todes eines Haltekindes ) wieder abmelden.

Zu diesen Meldungen ist, wenn die Erlaubnis einer
verheirateten Frau erteilt ist, deren Ehemann an zweiter
Stelle verpflichtet.

8 5. Tie Meldungen (8 4) müssen enthalten:
a) die vollständigen Vornamen und den Familiennamen

des Kindes;
b) den Namen , Stand und Wohnort der Eltern , bei un¬

ehelichen Kindern den Namen , Stand und Wohnort der
Mutter;

c) für alle verwaisten oder sonst unter Vormundschaft
stehenden Kinder den Namen , Stand und Wohnort des
Vormundes;

d) die Angabe, von wem und unter welchen Bedingungen
das Kind in Kost und Pflege gegeben ist;

e) wenn die Mick- oder Weitergabe des Kindes gemeldet
wird , die Angabe, an wen das Kind zurück- oder weiter¬
gegeben wird.
Die unter d und e erforderlichen Angaben müssen

diejenigen genau bezeichnen und ihren Wohnort und Woh-
nuna enthalten , von denen das Kind in Kost und Pflege
gegeben ist, oder an welche das Kind zurück- oder weiter¬
gegeben ist.

Ter Meldung ist ein ärztliches Attest über den Gesund¬
heitszustand des Kindes beizusügen (unter besonderer Berück¬
sichtigung der Bestimmungen im 8 10 dieser Verordnung ).

8 6/ Wer ein Kind einer Haltesrau (Pflegerin ) gemäß
8 1 in Kost und Pflege gibt, ist verpflichtet , der Pflegerin
oder deren Ehemann die zum Zwecke der Meldung erforder¬
liche Auskunft zu erteilen.



§ 7. Ter Sterbefall eines Haltekindes ist, unbeschadet
der standesamtlichen Meldung , von der Pflegerin oder deren
Ehemann unverzüglich, womöglich noch am Todestage , spä¬
testens aber in den Vormittagsstunden des nächstfolgenden
Tages , der zuständigen Ortspolizeibehörde zu melden, unter
Namhaftmachung des Arztes , falls ein solcher zu seiner Be¬
handlung zngezogen worden ist. Die Beerdigung darf erst
nach erteilter polizeilicher Erlaubnis vorgenommen werden.

8 8. Ter Ortspolizeibehörde , dem Kreisarzt mtb den
sonst mit der Aufsicht über die Haltekinder Beauftragten,
steht die Befugnis zu, von den Wohnungs -, Ernährungs - und
Pflca.everhältnissen jedes Haltekindes Kenntnis zu nehmen.
Tie Haltefrau , sowie auch deren Ehemann sind verpflichtet,
diesen Beamten oder Beauftragten Zutritt zur Wohnung
einschließlich der Küche sowie zu dem Kinde zu gewähken,
das Kind vorzuzeigen, auf Erfordern zu entkleiden und über
die vorgedachten Verhältnisse auf Erfordern Auskunft zu
geben.

Tie Haltefrau ist auch verpflichtet , auf Verlangen der
Oltspolizeibehörde oder der von ihr beauftragten Personen
das Haltekind regelmäßig einem von der Behörde zu be¬
stimmenden Arzte an dem von der Behörde zu bestimmenden
Orte zur Besichtigung vorzuführen.

8 9. Tie Vorschriften dieser Verordnung finden nicht
Anwendung

a) auf Kinder , die von einer städtischen Waisenverwal-
tnng in Pflege gegeben sind und von ihr selbst dauernd
beaufsichtigt werden,

b) auf Kinder, die in Fürsorgeerziehung untergebracht
sind.
8 10. Kinder mit manifester (offenkundiger) Syphilis

und Kinder mit offener Tuberkulose oder sonstigen anstecken¬
den Krankheiten dürfen als Haltekinder weder in Pflege ge¬
geben noch ausgenommen werden.

ß 11. Uebertretungen der Vorschriften dieser Verord¬
nung werden mit Geldstrafen von 1 bis zu 60 Mark oder
verhältnismäßiger Haft bestraft.

8 12. Tie Polizeiverordnung für den Regierungsbezirk
Wiesbaden vom 13. November 1880 (Amtsblatt Seite 357)
wird aufgehoben.

8 13. Tiefe Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung in Kmft.

Wiesbaden , den 22. Juni 1915.
Der Regierungspräftdent.

I . V. : v. Gizycki.
* * * •

I. 4695. Diez,  den 28. Juni 1915.
Wird veröffentlicht.
Tie Ortspolizeibehörden werden angewiesen, sich die ge¬

naue Durchführung der Vorschriften angelegen sein zu lassen.
Der Landrat.
Duderstadt.

6b I. l .jl.  15 . K.  K . A.

J .-Nr. II. 6522 Diez,  den 28. Juni 1915.
vekanntmachnng

Betrifft : Obst - und Gemüsev erw ertung.
In der jetzigen ernsten Zeit ist die Obst- und Gemüseernte

in dollem Umfange für die Volksernährung nützbar zu machen.
Es darf daher vorhandenes Obst und Gemüse, soweit es nicht
frisch verwertet oder für spätere Tage eingekocht ioder ein¬
gesäuert wird, nicht umkomm'en. Zu diesem Zwecke sind alle
Zverwendbaren Gemüse- und Obstarten durch die Anwendung
des einfachen Törrverfahrens für den kommenden Winter öe-
reitzustellen. Durch die vielen im Kreise abgehaltenen Obst-

^ und Gemüseverwertungsbelehrungen dürfte man überall mit
dem Dörrverfahren im Kreise genügend vertraut sein.

Der Laadrat.
Duderstadt.

Bekanntmachung,
betr. Bestanderhebung und Beschlagnahme von
Chemikalien it.ihre Kehandlung.

Nachstehende Verfügung wird hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß jede Uebertretung
— worunter auch verspätete oder unvollständige Meldung
fällt — sowie jedes Anreizen zur Uebertretung der erlasse¬
nen Vorschrift , soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach 8 9 Ziffer b*)
des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851
oder Artikel 4 Ziffer 2**) des Bayrischen Gesetzes über den
Kriegszustand vom 5. November 1912 oder nach 8 5***)
der Bekanntmachung über Vorvatserhebungen vom 2. Fe¬
bruar 1915 bestraft wird.

8 r.
Inkrafttreten der Verfügung.

a) Tie Verfügung tritt am 30. Juni 1915, nachts 12
Uhr, in Kraft.

b) Für die in 8 3 Absatz e bezeichneten Gegenstände
treten Meldepflicht und Beschlagnahme erst mit dem Emp¬
fang oder der Einlagerung der Waren in Kraft.

c) Beschlagnahmt und meldepflichtig sind auch die nach
dem 30. Juni 1915 etwa hinzukommenden Vorräte ; bei den
durch 8 4 betroffenen Personen , Gesellschaften nsw. jedoch
nur , wenn damit die zulässigen Mindestmengen überschrit¬
ten werden.

d) Falls die in 8 4 aufgeführten Mindestmengen am
30. Juni 1915, nachts 12 Uhr, nicht erreicht sind, treten!
Meldepflicht und Beschlagnahme für die gesamten Bestände
an dem Tage in Kraft , an welchem diese Mindestvorräte
überschritten werden..

c) Verringern sich die Bestände eines von der Verfügung
Betroffenen nachträglich unter die angegebenen Mindest¬
mengen (siehe 8 4),  so behält die Verfügung trotzdem für
diesen ihre Gültigkeit.

8 2.
Bon der Verfügung betroffene Gegenstände.

Meldepflichtig und beschlagnahmt  sind vom
Inkrafttreten dieser Verfügung ab bis auf weiteres sämt-

*) Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte
oder Distrikte ein bei Erklärung des Belagerungszustandes
oder während desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse
der öffentlichen Sicherheit erlassenes Verbot Übertritt oder
zu solcher Uebertretung auftordert oder anreizt, soll, wenn
die bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen,
mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft werden.

**) Wer in einem im Kriegszustand erklärten Orte oder
Bezirke eine bei der Verhängung des Kriegszustandes oder
während desselben von dem zuständigen obersten Militärbefehls¬
haber zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit erlassene Vor¬
schrift Übertritt oder zur Uebertretung ausfordert oder unreif,
wird, wenn nicht die Gesetze eine schwerere Strafe androhen,
mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

***) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er aus Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können
Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate ver¬
fallen erklärt werden. Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er
auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der
gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angw
ben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark ode,
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft.



L

liche Vorräte der in der untenstehenden Uebersichtstasel
aufgesührten Klassen (einerlei ob Vorräte einer , mehrerer
oder sämtlicher Klassen vorhanden sind), mit Ausnahme der
in 8 4 bezeichneten Vorräte.

8 5.
Besondere Bestimmungen.

8 3.
Von der Verfügung betroffene Personen,

Gesellschaften usw.
Von dieser Verfügung betroffen werden:

a) alle gewerblichen Unternehmer und Firmen , in deren
Betrieben die iw 8 2 aufgeführten Gegenstände erzeugt,
gebraucht oder verarbeitet werden, s o w e i t d i e V o r-
räte sich in ihrem Gewahrsam  oder bei ihnen
unter Zollaufsicht befinden; _

b) alle Personen und Firmen , die solche Gegenstände
aus Anlaß ihres Wirtschaftsbetriebes , ihres Handels¬
betriebes oder sonst des Erwerbes wegen für sich oder
für andere in Gewahrsam  haben , oder wenn sie
sich bei ihnen unter Zollaussicht befinden;

c) alle Kommunen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften
und Verbände, in deren Betrieben solche Gegenstände
erzeugt, gebraucht oder verarbeitet werden, oder die
solche Gegenstände in Gewahrsam haben, so w e i t d i e
Vorräte sich in ihrem Gewahrsam  oder ber
ihnen unter Zollaufsicht befinden;

d) P e r s o n e n , welche zur Wiederveräußerung oder Ver¬
arbeitung durch sie oder andere bestimmte Gegenstände
der in 8 2 aufgesührten Art in Gewahrsam genommen
haben, auch wenn sie im übrigen kein Handelsgewerbe
betreiben ; .

e) alle Empfänger (der unter a bis d bezeichneten Art)
solcher Gegenstände nach Empfang  derselben , falls
die Gegenstände sich am Meldetag auf dem Versand be¬
finden und nicht bei einem der unter a bis d aufge-

. führten Unternehmer , Personen usw. in Gewahrsam
oder unter Zollaufsicht gehalten werden;

yauch diejenigen Personen , Gesellschaf
ten  usw ., deren Vo rräte d urch schriftliche
Einzelverfügung beschlagnahmt worden
sind.  Die Einzelverfügungen und die Verfügungen
Ch. / . 124 ./1 . 15. K . R. A., Ch. / . l,/4 , 15, K, R, A,
und Ch . I.  1 . 6. 15. K . R . A.  werden durch diese-
allgemeine und erweiterte  Verfügung ersetzt.
Von der Verfügung betroffen sind hiernach insbesondere

nachstehend aufgeführte Betriebe und Personen:
gewerbliche Betriebe:  Chemische Fabriken , Spreng

stoffabriken, und alle Betriebe , die Chemikalien Herstellen
oder verarbeiten;

Handelsbetriebe:  Kaufleute , Lagerhalter , Spediteure,
Kommissionäre usw.;

wirtschaftliche Betriebe:  Landwirte usw.
Sind in dem Bezirk der verfügenden Behörde neben der

Hauptstelle Zweigstellen vorhanden (Zweigfabriken, Filialen,
Zweigbureaus , Nebengüter u. dergl .), so ist die Haupt¬
stelle' zur Meldung und zur Durchführung der Beschlag¬
nahmebestimmungen auch für diese Zweigstellen verpflichtet.
Tie außerhalb des genannten Bezirks (in welchem sich die
Hanptstelle befindet) ansässigen Zweigstellen werden einzeln
betroffen.

8 4.
Ausnahmen von der Verfügung.

Ausgenommen von dieser Verfügung sind solche in 8 3
eekennzeichneten Personen , Gesellschaften usw., deren Vor¬
räte (einschließlich derjenigen in sämtlichen Zweigstellen, die
sich im Bezirk der verfügenden Behörde befinden) am 30.
Juni 1915, nachts 12 Uhr, geringer waren als die in der
nntenstehenden Uebersichtstasel (Spalte C) aufge¬
führten Mengen. Auch diese Personen sind aus besonderes
Verlangen der verfügenden Behörde zur Meldung ihrer Vor
rate oder zu Fehlmeldungen verpflichtet.

a) Tie Verwendung der beschlagnahmten  Be¬
stände hat nach der in der untenstehenden Uebersichts¬
tasel  angegebenen Weise zu er-folgen.

b) Die Lieferung (Lagerwechsel) beschlagnahmter Men¬
gen ist nur auf Grund von Versanderlaubnisscheinen der
Kriegs-Rohstofs-Abteilung des Preußischen Kriegsministe¬
riums gestattet . Anträge sind an die Kriegschemikalien
Aktiengesellschaft zu Berlin W. 66, Mauerstraße 63/65, zu
richten, der die Vorprüfung der Anträge obliegt.

c) Freigegeben werden durch die Kriegs-Rohstofs-Ab¬
teilung die für anderen als in Spalte A der untenstehenden
Uebersichtstasel genannten Bedarf unentbehrlich erscheinen¬
den Mengen zum Verbrauch (nicht zum Weiterverkauf)
monatlich auf Antrag . Tie Anträge auf Freigabe sind
an die Kriegschemikalien Aktiengesellschaft zu Berlin W.
66, Mauerstraße 63/65, zu richten, der die Vorprüfung der
Anträge obliegt.

d) Ter nicht verbrauchte Teil der freigegebenen Mengen
verfällt mit Ablauf des letzten Gültigkeitstages , auf den
der Freigabeschein lautet , erneut der Beschlagnahme.

e) Für den Handel, auch mit freigegebcnen Mengen,
sind die vom Bundesrat oder von den verfügenden Militär-
behörden etwa festgesetzten Preisgrenzen maßgebend; Aus¬
nahmen bedürfen der Zustimmung derjenigen Behörde,
welche die Höchstpreise festgesetzt hat , oder der von ihr
ermächtigten Stellen.

s) Nach Spalte A der untenstehenden Uebersichtstasel
verarbeitete , aber hierbei nicht verbrauchte (also noch tech-
nisch nutzbare) Mengen verbleiben unter Beschlagnahme.

Jede andere Verwendung und Verfügung ist verboten.
8 6.

Meldebestimmungen.
Tie von dieser Verfügung betroffenen Vorräte sind

monatlich zu melden.
Tie erste Meldung hat auf einem Meldeschein bis zum

10 . Juli 1915  zu erfolgen und ist an die Kriegs-
che in i ka l i e n Aktiengesellschaft , Berlin  W.
66, Mauerstraße 63/65, zu richtvn. (Tie Briefe müssen ord¬
nungsmäßig frankiert sein.)

Dieser Meldeschein wird für die Julimeldung auf
schriftliches Ersuchen von der Kriegschemi-
kalten Aktiengesellschaft  portofrei versandt . Die
verlangten Meldungen über Vorräte , Abgänge usw. sind!
deutlich in den auf dem Meldeschein befindlichen Spalten
anzugeben. In denjenigen Fällen , in welchen genaue Er¬
mittlung des Gewichts durch Verwiegen mit unverhältnis¬
mäßigen Schwierigkeiten verbunden ist, können die Gewichte
nach dem Lagerbuch oder nach Belegen aufgegeben werden,

ie Belege müssen zur Nachprüfung bereitgehalten werden.
Weitere Mitteilungen darf der Meldeschein nicht ent¬

halten.
Tie späteren Meldungen über Vorräte , Abgänge usw.

sind in gleicher Weise monatlich  pünktlich bis zum
10 . jeden Monats , an die Kriegschemikalien
Aktiengesellschaft , Berlin  W . 66, Mauerstraße
63/65, einzureichen, von der die Uebersendung der hierzu
erforderlichen Meldescheine an diejenigen Firmen unaufge¬
fordert erfolgen wird , die im Juli Vorräte an Chemikalien!
gemeldet haben. Andere Firmen haben die Scheine ein-
z n f o r d e r n.

Bei vollständigem  Abgang der Vorräte durch Ver¬
arbeitung , Verbrauch , Verkauf laut Spalte A und B der
untenstehenden Uebersichtstasel oder Freigabe laut 8 5
Absatz c ist einmalige Fehlanzeige  am nächstfolgen-



den Meldetermin einzureichen. Eine weitere Meldung ist
dann so lange nicht erforderlich, wie Vorräte nicht mehr
vorhanden sind. Tie Beschlagnahme  wird jedoch bei
Zugang neuer Vorräte  sofort wieder wirksam,
so daß alsdann bis zum 10. jeden Monats wieder eine Be¬
standsmeldung einzugehen hat.

Anfragen, die vorliegende Verfügung betreffen, sind
an die Kr i egs chem i ka l i en Aktiengesellschaft
zu richten.

8 7-
Umfang der Meldung.

Außer den Angaben über die Vorratsmengen ist anzn-

geben, wem die fremden Vorräte gehören, die sich im Ge¬
wahrsam des Auskunftspslichtigen(§§ 3 und 4) befinden.

§ 8 .

Lagerbuch.
Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch einzurichten,

aus dem jede Aenderung der Vorratsmengen und ihre Ver¬
wendung ersichtlich sein muß.

Zur Feststellung, ob die Angaben richtig gemacht sind,
werden im Aufträge des Kriegsministeriums Beauftragte der
Polizei- und Militärbehörden die Vorratsräume untersuche»
und die Pücher der zur Auskunft Verpflichteten prüfen.

Ueberstchtstafri.

«2 Stoffgattung

A B C

Erlaubt ^sind Verarbeitung und
Verbrauch beschlagnahmter Be¬
stände und Zugänge denjenigen
Eignern, die in ihren Büchern

ausweisen,

Erlaubt ist Verkauf(vgl. § 5)
beschlagnahmter Vorräte an

Frei sind Vorräte,
deren Gesamtbe¬
trag aller Arten

einer Stoffgattung
am Tage der
Beschlagnahme
kleiner war als

kg
a Natron (Chile), Kali-. Kalk-

(Norge-), Ammoniaksalpeter
daß sie mit den verarbeiteten
und verbrauchten Mengen unter
bestmöglicher Ausbeute mittelbar
oder unmittelbar Aufträge der
deutschen Armee uird Marine auf
Sprengstoffu. Pulver ausführen;

Mil tär-, Marinebehörden,
Friedr. Krupp tEssen),

Krieqschemikalien Aktiengesell¬
schaft, Berlin W, Mauerstraße

63,65; 500
(der Klassena
und b zusam¬

men).
b Salpetersäure jeder Grädigkeit,

auch gemischt und verunreinigt
daß sie mit den verarbeiteten
und verbrauchten Mengen unter
bestnröglicher Ausbeute mittelbar
oder unmittelbar Aufträge der
deutschen Armee und Marine auf
Sprengstoffu. Pulver ausführen;

Militär-, Marinebehörden,
Fried. Krupp (Essen),

Kriegschemikalien Aktiengesell¬
schaft, unter A genannte

Verbraucher für die unter A
genannten Bedürfnisse;

daß sie mit den verarbeiteten
und verbrauchten Mengen unter
bestmöglicher Ausbeute mittelbar
oder unmittelbar Aufträge der
deutschen Armee und Marine auf

-Sprengstoff u. Pulver ausführen;

Militär-, Marinebehörden,
Friedr Krupp (Essen),

Kriegschemikalien Aktienge¬
sellschaft, unter Agenannte

Verbraucher für die unter A
genannten Bedürfnisse;

20c Toluol, roh, gereinigt, rein
oder in toluolhaltigen Stoffen,

Mtrotoluol aller Art

d Iapankampfer jeder Aufbe¬
reitung (gleichgültig, wo die
Aufbereitung stattfand), auch

als Kampferpuloer und
Kampferblume

daß sie mit den verarbeiteten
und verbrauchten Mengen unter
bestmöglicher Ausbeute mittelbar
oder unmittelbar Aufträge der
deutschen Armee und Marine auf
Sprengstoff, Pulver und Medika¬

mente ausführen;

Militär -, Marinebehörden
Friedr. Krupp (Essen),

Kriegschemikalien Aktienge¬
sellschaft;

20

e Glyzerin mit 75 v. H. und
mehr Reingehalt

daß sie mit den verarbeiteten
und verbrauchten Mengen unter
bestmöglicher Ausbeute mittelbar
oder unmittelbar Aufträge der
deutschen Armee und Marine aus¬
führen, für die ihnen von der be¬
stellenden Behörde die Nnetsetz-

lichkeit bescheinigt ist;

Militär-, Marinebebörden
Friedr. Krupp (Esten'',

Kriegschemikalien Aktienge¬
sellschaft;

50

f Schwefelinhalt in Schwefel
und Schwefelkies aller Art,

in Zinkblende, in schwefliger
Säure sowie in rauchender

und wässeriger Schwefelsäure
jeder Grädigkeit(auch in

gemischter und verunreinigter
Säure)

daß sie mit den verarbeiteten
und verbrauchten Mengen unter
bestmöglicher Ausbeute mittelbar
oder unmittelbar Aufträge der
deutschen Armee und Marine auf
Sprengstoffu. Pulver ausführen;

Militär-, Marinebehörden,
Friedr. Krupp (Esten),

Ki iegschemikalien Aktienge¬
sellschaft, unter Agenannte
Verbraucher für die unter A

genannten Bedürfniste.

1500
(Schwefelinhalt).

Frankfurt (Main), im Juni 1915.
Stellvertr . Generalkommando 18 . Armeekorps.
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